
Liste B Ablagerung nur nach Vorlage einer Analyse

AS gemäß AVV Abfallbezeichnung Bemerkung

01 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie
bei der physikalischen und chemischen Behandlung von
Bodenschätzen entstehen

01 03 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von 
metallhaltigen Bodenschätzen

01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und
01 03 05 fallen

01 03 08 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen
01 03 09 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter 

01 03 07 fällt
01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von

nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die

unter 01 04 07 fallen
01 05 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle
01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter

01 05 05 und 01 05 06 fallen
01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter

01 05 05 und 01 05 06 fallen

02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Jagd und Fischerei, sowie der Herstellung und Ver-
arbeitung von Nahrungsmitteln

02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft,
Jagd und Fischerei

02 01 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen

02 04 Abfälle aus der Zuckerherstellung
02 04 02 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm
02 04 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 07 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken

( ohne Kaffee, Tee und Kakao )
02 07 03 Abfälle aus der chemischen Behandlung

03 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von 
Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe

03 03 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton
und Pappe

03 03 09 Kalkschlammabfälle

05 Abfälle der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
05 01 Abfälle aus der Erdölraffination
05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung
05 01 14 Abfälle aus Kühlkolonnen
05 01 16 Schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung
05 06 Abfälle aus der Kohlepyrolyse
05 06 04 Abfälle aus Kühlkolonnen

06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen
06 03 Abfälle aus HZVA* von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden
06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen
06 09 Abfälle aus HZVA von phosohorhaltigen Chemikalien aus der Phosphor-

chemie
06 09 04 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter o6 09 03

fallen

07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
07 02 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, syntetischem Gummi und Kunstfasern
07 02 15 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen mineralisch²



AS gemäß AVV Abfallbezeichnung Bemerkung

08 Abfälle aus HZVA (Herstellung, Zubereitung, Vertrieb u. Anwendung) von Beschichtungen  
(Farben,Lacke,Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben

08 02 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschl. keramischer Werkstoffe)
08 02 01 Abfälle von Beschichtungspulver
08 02 02 wässrige Schlämme,die keramische Werkstoffe enthalten

10 Abfälle aus thermischen Prozessen
10 01 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)
10 01 01 Rost- u. Kesselasche, Schlacken u. Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, POP³

der unter 10 01 04 fällt
10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung POP³
10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz POP³
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form
10 01 07 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von

Schlämmen
10 01 15 Rost- u. Kesselasche, Schlacken u. Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit

Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen
10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter POP³

10 01 16 fallen
10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, POP³

10 01 07 und 10 01 18 fallen
10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 01 20 fallen
10 01 24 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
10 01 26 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie
10 02 08 Abfälle aus Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen POP³
10 02 10 Walzzunder
10 02 12 Abfälle aus d. Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11

fallen
10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, POP³

die unter 10 02 13 fallen 
10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen
10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
10 03 16 Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt
10 03 20 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt
10 03 22 Teilchen und Staub (einschl. Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die

unter 10 03 21 fallen
10 03 24 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 03 23 fallen
10 03 28 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 03 27 fallen
10 03 30 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen.
10 04 Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie
10 04 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 04 09 fallen
10 05 Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie
10 05 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 05 04 andere Teilchen und Staub
10 05 09 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 05 08 fallen
10 05 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen
10 06 Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie
10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 06 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 06 04 andere Teilchen und Staub
10 06 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 06 09 fallen
10 07 Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie
10 07 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 07 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 07 03 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
10 07 04 andere Teilchen und Staub
10 07 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 07 08 Abfälle aus d. Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07

fallen
10 08 Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
10 08 04 Teilchen und Staub
10 08 09 andere Schlacken
10 08 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen
10 08 16 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt
10 08 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 08 17 fallen
10 08 20 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 08 19 fallen



AS gemäß AVV Abfallbezeichnung Bemerkung
10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 09 05 fallen
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 09 07 fallen
10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt
10 09 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen
10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 10 05 fallen
10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 10 07 fallen
10 10 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt
10 11 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen
10 11 14 Glaspolier- u. -schleifenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 

fallen
10 11 16 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 11 15 fallen
10 11 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 11 17 fallen
10 11 20 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 10 11 19 fallen
10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen

Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 12 09 fallen

10 12 12 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen
10 12 13 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen

aus diesen
10 13 07 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 13 12 fallen
11 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Be-

schichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichtei-
senhydrometallurgie

11 02 Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie
11 02 03 Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse

11 02 06 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die

unter 11 02 05 fallen
12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie

der physikalischen u. mechanischen Oberflächenbearbeitung
von Metallen und Kunststoffen

12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physika-
lischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung v. Metallen und Kunst-

stoffen

12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

12 01 21 gebrauchte Hon- u. Schleifmittel m. Ausnahme derjenig., die unter 12 01 20 fallen
16 11 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien
16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen
16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit

Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen
19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasser-

behandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für
den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle 
Zwecke

19 01 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter

19 01 11 fallen

19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt POP³

19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt
19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen
19 01 19 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung



AS gemäß AVV Abfallbezeichnung Bemerkung
19 02 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (ein-

schließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)
19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen
19 03 Stabilisierte und verfestigte Abfälle

19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen

19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.
19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02 Sandfangrückstände

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser
19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen,

die unter 19 08 13 fallen
19 13 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser
19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter

19 13 01 fallen
20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle, ähnliche gewerbliche und 

industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschl.
getrennt gesammelter Fraktionen

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)

20 01 41 Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen
20 03 Andere Siedlungsabfälle

20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung

Anmerkung:            2) 070215 (mineralisch) bedeutet Zusatzstoffe sind mineralischer Natur
3) "POP": PCDD/PCDF-Gehalt ("Dioxine) ist zu ermitteln. 
    Unmittelbare Wirkung der POP-Verordnung ist ggf. zu berücksichtigen
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